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Einleitung 
 

1.1. Über uns  
 

Kindergarten Fellengatter 

 

Träger:  Markgemeinde Frastanz 

   Bürgermeister Walter Gohm 

   Sägenplatz 1 

   6820 Frastanz 

 

Ansprechpartner auf der Gemeinde:  Sandra Ebenhoch/Kinderservice 

      Tel: 05522 51534-35 

 

Unsere Öffnungszeiten:    Montag bis Freitag, 7:00 bis 17:30 Uhr  

 

Unser Team:   

 

• Elementarpädagogin/Leitung Magdalena Nardin  

• Elementarpädagoginnen  Renata Spisakova, Helene Gädeke,  

Karoline Bergmeister, Tabea Gassner 

• Assistentinnen   Senita Catakovic, Michelle Fritsche,  

Silke Gabriel, Gudrun Valcanover, Pinar Demir 

• Sprachförderung   Katharina Willershausen  

       

 

   

Wir sind ein öffentlicher Kindergarten in Frastanz/Fellengatter. Unser Träger ist die 

Marktgemeinde Frastanz. Derzeit besteht unser Kindergarten aus zwei Gruppen (eine 

Regelgruppe und eine inklusiv geführte Gruppe). Im Moment besuchen 41 

Kindergartenkinder im Alter von 3-6 Jahren unsere Einrichtung. Derzeit sind 11 

Mitarbeiter in unserem Kindergarten beschäftigt.  

Unser Kindergarten wird im kommenden Jahr ausgelagert, da in Fellengatter ein neues 

Bildungszentrum entstehen soll. Dort sollen Kindern von 1,5 bis 10 Jahren unter einem 

Dach Platz finden (Kleinkindbetreuung, Kindergarten, Volksschule).  

Im Rahmen der Überarbeitung unseres Konzepts haben wir uns intensiv mit dem Thema 

Kinderschutz auseinandergesetzt.  

 

1.2. Warum ein Kinderschutzkonzept? 
 

Jedes Kind hat das Recht, frei von jeglicher Gewalt aufzuwachsen. Kinderschutzkonzepte 

in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen sollen dabei helfen, einen sicheren Ort 

für Kinder zu schaffen, um diese vor verschiedenen Formen von Gewalt zu schützen. 

Hierbei kann es sich u.a. um körperliche Misshandlungen, Vernachlässigungen, sexuelle 

Übergriffe oder psychische Gewalt handeln. Mit der Erstellung eines 

Kinderschutzkonzeptes erarbeitet jede Einrichtung – für ihre spezifischen Anforderungen 

– einen Leitfaden für den professionellen Umgang mit möglichen Risikofaktoren, setzt 

präventive Maßnahmen und erstellt Handlungsanleitungen im Verdachtsfall, von denen 

Kinder und Mitarbeitende profitieren. Somit werden verbindliche Standards zum Schutz 

von Kindern entwickelt (vgl. Bundeskanzleramt, 2023, S. 6). Mit dem Kinderbildungs- 

und -betreuungsgesetz (KBBG) wurde in Vorarlberg jeder Träger einer Einrichtung 

verpflichtet, bis 31.12.2023 ein Kinderschutzkonzept zu erstellen (§ 12 Abs.1 lit. d). 

In unserer Einrichtung wird Kinderschutz großgeschrieben. Jedes Kind hat das Recht 

darauf, frei von jeglicher Gewalt aufzuwachsen. Der Kindergarten stellt einen Ort dar, der 

Geborgenheit, Sicherheit, Vertrauen uns Schutz bietet.  



Wir schützen die Rechte der Kinder! Wir sind gegen jede Form von 

Gewalt! Wir gehen gegen Gewalt vor! 

 

1.3. Rechtliche Grundlagen  
 

1.3 Rechtliche Grundlagen des Kinderschutzes Kinder haben das Recht auf Schutz vor 

Gewalt! Relevante Rechtsgrundlagen finden sich u.a. in der UN-Kinderrechtskonvention, 

der EU-Grundrechtecharta, im Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern, 

der Vorarlberger Landesverfassung, im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, im 

Strafgesetzbuch und im Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz. UN-

Kinderrechtskonvention Am 20. November 1989 hat die Vollversammlung der Vereinten 

Nationen das Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention) 

mit dem Ziel verabschiedet, weltweit die Würde, das Leben und die gesunde und 

gewaltfreie Entwicklung von Kindern sicherzustellen (vgl. Maywald, 6 2022, S. 16). Dabei 

legt die UN-Kinderrechtskonvention 10 Grundrechte fest, die für alle Kinder gelten. Diese 

sind u.a. das Recht auf Gesundheit, das Recht auf elterliche Fürsorge, das Recht auf 

gewaltfreie Erziehung, das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung bei 

Behinderung, das Recht auf Gleichheit, das Recht auf Bildung und das Recht auf Schutz 

vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung. EU-Grundrechtecharta Artikel 24 der EU-

Grundrechtecharta – (Rechte des Kindes) beinhaltet u.a., dass Kinder Anspruch auf den 

Schutz und die Fürsorge haben, die für ihr Wohlergehen notwendig sind. Ihre Meinung 

muss in Angelegenheiten, die sie betreffen, berücksichtigt werden und das Wohl des 

Kindes muss bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, im Vordergrund stehen. 

Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern Das Bundesverfassungsgesetz 

über die Rechte von Kindern beinhaltet u.a. folgende Rechte der Kinder: · Jedes Kind hat 

Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für sein Wohlergehen notwendig sind, auf 

bestmögliche Entwicklung und Entfaltung sowie auf die Wahrung seiner Interessen auch 

unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit. Bei allen Kindern betreffenden 

Maßnahmen öffentlicher und privater Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine 

vorrangige Erwägung sein. · Jedes Kind hat das Recht auf angemessene Beteiligung und 

Berücksichtigung seiner Meinung in allen das Kind betreffenden Angelegenheiten, in einer 

seinem Alter und seiner Entwicklung entsprechenden Weise. Jedes Kind hat das Recht auf 

gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, die Zufügung seelischen Leides, 

sexueller Missbrauch und andere Misshandlungen sind verboten. Jedes Kind hat das 

Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung. Jedes Kind mit 

Behinderung hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die seinen besonderen 

Bedürfnissen Rechnung tragen. Vorarlberger Landesverfassung Im Artikel 8 Abs. 3 der 

Vorarlberger Landesverfassung ist niedergeschrieben, dass sich das Land Vorarlberg zu 

den Zielen der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen bekennt. Das Land fördert 

eine kinderfreundliche Gesellschaft. Bei allen Maßnahmen des Landes, die Kinder 

betreffen, ist das Wohl der Kinder vorrangig zu berücksichtigen. 7 Allgemeines 

Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) Im ABGB ist im § 137 u.a. das Gewaltverbot in der 

Erziehung und im § 138 das Wohl des Kindes (Kindeswohl) als leitender Gesichtspunkt 

verankert. Dabei enthält letztgenannte Bestimmung einen Katalog an Kriterien für die 

Beurteilung des Kindeswohls. 

Die Rechte der Kinder werden in unserer Einrichtung an der Anschlagtafel sichtbar 

gemacht und können auch auf der Homepage eingesehen werden.  

 

 

 

 



2. Risikoanalyse 
 
Eindeutige und unmissverständliche Belege für eine Kindeswohlgefährdung sind selten. Es 

gilt daher, die eigene Wahrnehmung strukturiert zu erfassen und sich ein möglichst um-

fassendes Bild zu machen.  
In unseren elementarpädagogischen Einrichtungen richten wir die Aufmerksamkeit auf fol-

gende Risikofaktoren:  
 

• Risikofaktoren im strukturellen Bereich der Einrichtung  
(Personal, Räumlichkeiten, …)  

• Risikofaktoren im familiären Bereich (Suchterkrankung der Eltern, schwere wirt-

schaftliche Verhältnisse, …)  
 
 

Im Rahmen der Teamsitzung wurden Risiken ermittelt und besprochen. Dabei wurden 

auch Risikofaktoren in der täglichen Arbeit analysiert. Dabei wurde jeder Bereich unserer 

Einrichtung wurde systematisch überprüft. Nötige Handlungsschritte konnten bereits 

gesetzt werden.   

Kontinuierlich setzten wir uns mit der Thematik auseinander – erkennen dadurch Risiken, 

die sich durch verschiedene Faktoren auch ändern können, und reagieren darauf.  

Wesentlich ist, dass die Kinder eine Atmosphäre vorfinden, ist der sie sich geschützt und 

aufgehoben fühlen. Es wird achtsam, wertschätzend und vertrauensvoll miteinander 

umgegangen.  

 

2.1. Grenzverletzungen  

 
„Jegliche Handlungen, die einem Kind Schaden zufügen oder ihm schaden können, 

gehören dazu- und auch das Unterlassen essenzieller Handlungen. Dabei spielt es für das 

Kind keine Rolle, ob diejenigen, die Gewalt ausüben, ungewollt oder bewusst handeln“ 

(UNICEF, o.J.) 

Von grenzüberschreitendem Verhalten wird gesprochen wenn:  

- die körperliche Distanz nicht mehr gewahrt wird; 

- die Schamgrenze oder die Grenze zwischen den Generationen missachtet wird;  

- der nötige respektvolle Umgang fehlt; 

- die Grenze der professionellen Rolle überschritten wird (vgl. SOS Kinderdorf, 

2019) 

Grenzverletzungen können zum Beispiel sein: 

 Eine (tröstende) Umarmung, obwohl es dem Kind unangenehm ist 

 Micropflegesituationen: unangekündigtes Naseputzen bzw. Mund abwischen 

 Kind auf den Schoß nehmen oder tragen, obwohl das Kind dies nicht wünscht 

 Verwendung von Kosenamen, Verniedlichung des Namens, obwohl das Kind dies 

nicht möchte 

 Unangekündigtes Betreten der Toilette oder unangekündigte Berührungen zum 

Saubermachen während des Wickelns 

 Fotos von Kindern ohne deren Einwilligung bzw. Einwilligung der Eltern machen 

und diese in sozialen Netzwerken verbreiten 

 

 



2.2. Formen von Gewalt  
 

• Vernachlässigung 

Unzureichende oder fehlende Versorgung, mangelnde Zuwendung und Förderung, sowie 

ungenügender Schutz vor Gefahren und die Verletzung der Aufsichtspflicht 

• Körperliche oder physische Gewalt 

Umfasst Handlungen, die die körperliche Integrität verletzen oder verletzen können – 

auch wenn sie „erzieherisch“ gemeint sind (z.B. Schläge, Würgen,…) 

• Seelische oder psychische Gewalt 

Umfasst wiederholte, teils mutwillige Handlungen, verbale Äußerungen und 

Verhaltensformen, die dem Kind das Gefühl geben, wertlos zu sein, voller Fehler, 

ungeliebt, ungewollt u.a. (Beschimpfungen, ständige Abwertung, Isolierung,…) 

• Sexuelle Gewalt  

Darunter sind Handlungen einer Person, mit, vor oder an einem Kind zu verstehen, die 

der sexuellen Erregung oder Befriedigung dieser Person dienen (z.B. gemeinsames 

Betrachten von pornografischen Bildern und Videos,….) 

 

2.3. Tabelle: (Risikoanalyse Kindergarten Fellengatter) 
 

Risiken die sich aus der räuml. Situation 

ergeben  

 

WC Gruppe 2; Toiletten zwar nicht einsehbar, 

aber Fenster lassen Blick in den Waschraum 

zu  

Abkleben der Fenster mit blickdichter 

Folie ist nötig  

Toiletten in UG weit vom Gruppenraum 

entfernt; durchqueren der Garderobe ist nötig  

 

Sichtschutz westseitig zum Parkplatz  Vorhänge, Sichtschutzfolie  

Eingänge sind nicht einsehbar 

- Wer kommt am Morgen rein und geht 

in die Waschräume? 

Akustisches Signal, wenn die 

Eingangstüre aufgeht, wäre nötig;  

Lichtsignal wenn die Eingangstüre 

aufgeht,  

Stiegen in der Inklusionsgruppe  Keine Barrierefreiheit  

  

  

Risiken auf der Ebene des Personals   

Machtmissbrauch hinsichtlich Anfertigung von 

Bild- und Videomaterial  

 

Stress beim Personal   

Fachkräftemangel   

Mangelnde Zeit für qualitativ gute Reflexion   



Mehr Sensibilisierung für Themen die aktuell 

sind im Bereich des Kinderschutzes 

(Medien,…) 

 

  

  

Risiken in Bezug auf Handlungen der 

Pödagoginnen/Assistentinnen 

 

Mangelnde Absprache von Regeln kann zu 

Risiken führen  

 

Wenig Personal führt zu Stress und kann zu 

unprofessionellen Handlungen führen  

 

Lange Öffnungszeiten führen zu Stress und 

Ungeduld  

 

Gruppengröße führt zu Stress   

Zeitdruck   

Rahmenbedingungen verursachen automatisch 

teilweise Stress, der nicht zu vermeiden ist  

(Mit 25 Kindern anziehen um ins Freie zu 

gehen ist Stress, Inklusionskinder….) 

 

  

Risiken auf Ebene der Eltern    

Übergriffigkeiten im Sinne von:  

- Sich einmischen ins Geschehen/das 

Spiel der Kinder 

- Kompetenzen und Grenzen werden 

überschritten  

 

Bring- und Abholsituationen  Eltern sind häufig überfordert 

Regulation von Emotionen, Auffangen 

von Emotionen  

Grenzen setzen  

Tür- und Angelgespräche  

Mangelnde Verbindlichkeit z.B. der 

Öffnungszeiten, Lesen von Nachrichten  

Stört den geregelten Ablauf  

Unverlässlichkeit beim Bringen, Abholen…  

  

  

Risiken in Bezug auf Strukturen und Abläufe   

Viele Raumwechsel und Gebäudewechsel sind 

im Tagesablauf nötig  

(Mittag, Verlängerung, Turnen, Ruheraum…) 

 



Viel Personalwechsel im Tages- und 

Wochenablauf  

 

Im Tagesablauf immer wieder Kontakt mit 

unterschiedlichen Altersgruppen (z.B. 

Begegnung Spielgruppe Toilette, Schulkinder 

beim Mittagstisch…) 

 

  

Risiken durch Kooperationen   

Schnuppern von Mittelschülern   

Besuch von Vereinen  Einschätzen von Nähe und Distanz ist 

nicht immer eindeutig  

  

 

3. Intervention und Prävention  
 
Kinderschutz bedeutet für uns sowohl präventiv zu handeln und Situationen richtig 

einzuschätzen sowie zu intervenieren, wo es nötig ist. Der Leitfaden soll uns Sicherheit 

geben und uns Stütze im Umgang mit schwierigen Situationen sein. 

Ein sichere und klare Vorgangsweise ist hilfreich für alle Beteiligten.  

 

3.1. Auswahl Personal 
 

Die Marktgemeinde Frastanz legt bei der Auswahl ihres Personals nicht nur Wert auf die 

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, sondern richtet ihren Fokus auch gezielt auf die 

individuellen Eigenschaften und Stärken der Bewerber:innen. Insbesondere werden 

Einfühlungsvermögen, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit als entscheidende 

Kriterien betrachtet. 

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf einem speziellen Bewerbungsverfahren, das 

darauf abzielt, die bestgeeigneten Personen für die wichtige Aufgabe der Bildung und 

Betreuung der Kinder zu identifizieren. Dieser Ansatz spiegelt das Bestreben der 

Marktgemeinde Frastanz wider, nicht nur die formellen Anforderungen zu erfüllen, 

sondern auch sicherzustellen, dass das ausgewählte Personal die notwendigen sozialen 

und pädagogischen Kompetenzen mitbringt, um eine qualitativ hochwertige Bildung und 

Betreuung zu gewährleisten. 

 

 

3.2. Haltung/Das Bild vom Kind  
 

Für das Kind ist der Besuch des Kindergartens ein großer Schritt von der Familie 

in eine neue Gemeinschaft.  

Dies bedeutet für das Kind: „Loslassen“ von einer engen Familienbindung, ein sich 

„Einlassen“ auf eine neue Bezugsperson und sich auf einen neuen Tagesablauf umstellen.  
Um diesen Schritt zu erleichtern ist es wichtig, ein Vertrauensverhältnis zum Kind 

aufzubauen. Das Kind möchte so aufgenommen werden, wie es ist und hat 

verschiedenen individuelle Bedürfnisse:  
 

Rolle und Platz in der Gruppe finden, neue  

Kontakte und Freundschaften knüpfen 



Ort des sich „fallen lassen dürfen“ erleben 

Liebe, Halt und Zuneigung erfahren 

Lust auf neue Herausforderungen entdecken 

Ernstgenommen und gerecht behandelt werden 

 

Die eigenen Grenzen kennenlernen 

Ein Kind braucht Beachtung und Anerkennung, um sich weiterentwickeln zu 

können 

Spaß, Spannung und Spontanität im Alltag erleben 

 

Kind sein heißt, seine Gefühle äußern zu dürfen 

In der Gemeinschaft miteinander wachsen 

Neues entdecken – Neues lernen – sich für etwas begeistern können 

Die Gefühle anderer Kinder wahrnehmen – „feinfühlig sein“ 

Erlebnisse verarbeiten können 

Sich verstanden fühlen  

 

Jedes Kind ist eine eigene Persönlichkeit – ist etwas Besonderes. Wir wollen dem 

Kind Zeit, Mut und Freiraum geben, um sich entfalten zu können.  

 

3.3. Verhaltenskodex  
 

In unserer Einrichtung wurden Regeln für einen gewaltfreien, Grenzen achtenden und 

respektvollen Umgang festgelegt.  

 

 

Umgang mit herausfordernden Situationen 

 

In herausfordernden Situationen wahren wir einen diskreten Umgang, das bedeutet 

konkret, dass wir keine Gespräche in Anwesenheit anderer Kinder oder Eltern 

besprechen. 

Durch das Stellen offener Fragen versuchen wir die Situation zu rekonstruieren und 

bleiben hierbei stets neutral. Gemeinsam mit dem Kind/den Kindern versuchen wir eine 

passende Lösung für alle Beteiligten zu finden. 

 

Nähe und Distanz 

 

Täglich gibt es Situationen, in denen wir, dem „Nähe- Bedürfnis“ der Kinder 

entsprechend, agieren (z.B. Kinder möchten auf unseren Schoß sitzen, wollen getröstet 

werden, möchten eine Umarmung…) 

Getreu dem Motto „Mein Körper, dein Körper“, benennen wir unsere Grenzen und 

motivieren die Kinder dazu, auch ihre eigenen Grenzen aufzuzeigen. 

 

Intimsphäre  

 

Wir legen bei der Intimsphäre sehr viel Wert auf einen respektvollen und sensiblen 

Umgang. Uns ist es wichtig, dass wir nachfragen welche Hilfestellung das Kind braucht 

und auch nur das Geforderte umsetzen, damit es zu keiner Zeit zu Missverständnissen 

kommt. Bei diesem sensiblen Thema braucht es ein sehr gutes Vertrauensverhältnis. 

Wichtig für uns ist auch, dass jeder Mensch die Grenzen für sich bestimmt und lernt 



Grenzen zu setzen und aufzuzeigen.  

 
 

Individuelle Vielfalt erkennen und stärken  

 

Wir legen Wert auf einen respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander. Wir 

achten nicht auf Äußerlichkeiten. Ein großes Anliegen ist es uns, dass alle 

gleichberechtigt sind, egal welche Nationalität, Frisur, Kleidung usw.… 

Uns ist es wichtig, dass immer alle angesprochen werden und somit niemand 

benachteiligt oder vergessen wird.  

 

Medien  

Natürlich werden keine Kinderfotos auf irgendwelchen Sozialen Medien gepostet. Wir 

dürfen die Kinder nur fotografieren, wenn wir eine Unterschrift von den 

Erziehungsberechtigten haben. Wir fragen die Kinder meist, ob wir ein Bild von ihnen 

machen dürfen, bzw. wie sie es finden. Ein Nein oder ein „nicht toll“, wird immer 

akzeptiert. 

 

3.4. Verhaltensampel zum Thema Kinderschutz in der elementarpädagogischen Praxis 
 

In der Ampel ordneten wir Verhaltensweisen grünem (pädagogisch richtigem) Verhalten, 

rotem (pädagogisch falsches bis strafbares) Verhalten zu. 
 

Gegenüberstellung  

 

Kindgerecht Nicht akzeptabel 

Emotionsregulation der Kinder begleiten, 

unterstützen, zulassen 

Gefühlswelt des Kindes nicht ernst 

nehmen, ignorieren, relativieren,  

mit offenem Ohr präsent sein, sich Zeit 

nehmen 

Überhören, fehlende Zeit für Bedürfnisse 

des Kindes 

Verlässlichkeit Fehlende Konsequenz, Nicht-Einhalten von 

Versprechen, Regeln und Strukturen, die 

dem Kind Sicherheit geben 

Vorbildwirkung Widersprüchliches, inkonsistentes 

Verhalten („A sagen, aber B tun“) 

Privatsphäre Verbales Bloßstellen, in Verlegenheit 

bringen, Grenzen missachten 

Neutrale, wertschätzende Grundhaltung Diskriminierung, z.B. Rassismus 

 

3.5. Dokumentation, Planung  
 

Grundlage unserer Arbeit ist die Dokumentation und Planung. Dabei achten wir sehr auf 

die Bedürfnisse der Kinder und reagieren darauf.  

Aktuelle Themen der Kinder können in den Tagesablauf integriert und besprochen 

werden. Dadurch bietet sich auch die Chance die Kinder zu sensibilisieren. Kinder haben 

Rechte und dürfen und sollen ihre Meinung äußern. 

In der Reflexion hinterfragen wir kritisch. Handlungen, Erzählungen, Zeichnungen und 

Spielsituationen und können bei Bedarf im Team besprochen werden. Uns ist es wichtig, 

dies auch in schriftlicher Form zu dokumentieren.  

 



3.6. Beschwerdemanagement 
 

Die Eltern haben die Möglichkeit sich in vielseitiger Form mit uns in Verbindung zu 

setzen: persönlich bei einem Gespräch, per E-Mail, Kinderservice,…. 

Wir nutzen dies, um konstruktiv zu arbeiten und uns stets zu Verbessern.  

Wir nehmen Beschwerden ernst und sehen dies nicht als persönlichen Angriff. Bei 

größeren Problemen legen wir Wert darauf Gespräche unter dem 6-Augen-Prinzip zu 

führen. Bei Tür und Angelgesprächen vermeiden wir es, größere Anliegen zu besprechen.  

Wir sehen und als Bildungspartner und agieren auch so. Wir gehen verständnisvoll 

miteinander um bleiben stets sachlich.  

Auch die Kinder haben die Möglichkeit Rückmeldungen, gemäß ihrem Entwicklungsstand, 

zu geben – ihre Meinung ist uns wichtig und wird in den aktuellen Planungsprozess 

miteinbezogen. Dazu nutzen wir Gespräche im Morgenkreis, die Kinderversammlung, … 

Bei unseren Teamsitzungen besteht die Möglichkeit Beschwerden zu äußern. Wenn dies 

im kleineren Rahmen geschehen soll, könnten Sprechzeiten der Leitung genutzt werden. 

Zukünftig sollen vermehrt Teambildenden Maßnahmen angeboten werden. Gerne nutzen 

wir auch die Möglichkeit der kollegialen Fallberatung.  

Mit dem Neubau, mit welchem im kommenden Jahr begonnen wird, werden wir uns 

intensiv damit auseinandersetzen, in welcher Form Beschwerden zukünftig anonymisiert 

eingereicht werden können (z.B. ein Briefkasten…) 

 

3.7. Kinderschutzbeauftragter  

 
In unserer Einrichtung sind die Leitung und eine weitere unterstützende Mitarbeiterin als 

Kinderschutzbeauftragter festgelegt. Sie sind Ansprechpartner und können bei richtiger 

Vorgehensweise behilflich sein. Alle wichtigen Kontaktdaten und Formulare können bei 

Ihnen eingefordert werden.  

 

3.8. Umgang mit den Medien 
 

Medien (Handy, Tablet, Bücher, PC, TV, Hörbücher, …) sind ein fester Bestandteil im 

Leben der Kinder. Schwerpunkt unserer Medienerziehung im Kindergarten ist ein 

ganzheitlicher Ansatz. Im Kindergartenalltag integrieren wir Medien und orientieren uns 

dabei an der Lebenswelt der Kinder. Dafür schaffen wir einen Schutzraum, in dem die 

Kinder ihre Medienkompetenz entwickeln können. 
In der pädagogischen Arbeit achten wir bei der Auswahl von Medien auf den 

entsprechenden Entwicklungsstand der Kinder. 

Medienerfahrungen der Kinder werden von uns wahrgenommen und mit den Kindern 

besprochen und reflektiert.  

Dabei versuchen wir den Kindern zu helfen Worte bzw., Gefühle für das Medienerlebnis 

zu finden, verstehen und verarbeiten. Im Fokus dieser Gespräche steht besonders die 

Unterscheidung zwischen realer Lebenswelt des Kindes und dem Medieninhalt. Dabei 

nehmen wir uns besonders viel Zeit genau hinzuhören und nachzufragen. 

Um die individuelle Kreativität der Kinder zu fördern und zu stärken, ist es uns ein 

Anliegen, dass die Kinder nicht nur die Medienwelt kennen, sondern auch im 

spielerischen Miteinander die reale Welt erforschen und individuelle Erfahrungen 

sammeln können. Dabei begleiten wird die Kinder in ihrem Erleben und versuchen ihr 

Bewusstsein in den unterschiedlichen Welten (Reale- und Medienwelt) zu stärken und zu 

differenzieren. 

Medienbeeinflusste Spielideen, die von den Kindern im Kindergarten nachgespielt werden 

wie z.B. Krieg, Kämpfen usw. werden von uns ernst genommen und gemeinsam 

hinterfragt und nach Alternativen gesucht.  



Ein regelmäßiger Austausch mit den Eltern ist uns in diesem Zusammenhang besonders 

wichtig. Z.B. Wenn Kinder von beängstigen Medienerfahrungen im Kindergarten 

berichten. 

Medienbezogenes Spielmaterial (Figuren, Geräte...) wird von uns zum Schutz der Kinder 

begrenzt. 

 

3.9. Präventionsangebote für Kinder  

 
Durch die Umsetzung der Grundlagendokumente stärken wir die Kinder in ihrer Resilienz, 

in ihrer Partizipationsfähigkeit, in ihrer Selbstwahrnehmung und in ihrem Selbstbewusst-

sein. Dadurch werden Fähigkeit geschult wie zum Beispiel: „für sich und auch für andere 

einzustehen und seine eigene Meinung zu vertreten.“  
Zur Sicherheit der körperlichen Unversehrtheit (Unfallverhütung) werden Gebäude und 

Spielplätze regelmäßig durch die Gebäudeverwaltung und/oder den TÜV kontrolliert. Auch 

melden Mitarbeiter:innen Mängel an Spielgeräten, Möbeln oder dem Gebäude umgehend 

an die zuständige Abteilung.   
Durch die gesetzliche Aufsichtspflicht werden ins Besondere Kontakte mit externen Perso-

nen stets von Fachpersonal begleitet und somit die Sicherheit der Kinder gewährt.  
 
 

4. Maßnahmen im Verdachtsfall  
 

4.1. Interventionsplan  

 
Im Verdachtsfall werden gemeinsam im Team die Beobachtungen und Wahrnehmungen 

besprochen und als weiteren Schritt werden diese auch an die Gemeinde (Kinderservice) 

weitergeleitet. Gemeinsam mit der Kinderservicestelle werden die weiteren Schritte 

eingeleitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



4.2. Grenzüberschreitungen und Gewalt durch Mitarbeitende 
 
Es kann in Einzelfällen zu Fehlverhalten und Gewalt durch pädagogische Fachkräfte und 

Assistenzkräfte kommen. Fehlverhalten und Gewalt wird nicht geduldet.  Es liegt an uns 

Fehlverhalten zu erkennen und professionell zu handeln und die Kinder zu schützen.  

 

Im Alltag kann sich dies durch folgendes Verhalten zeigen:  

 

• Beschämung, Entwürdigung 

• Anschreien 

• Ständiges Vergleichen mit anderen Kindern  

• Bevorzugung 

• Diskriminierung 

• Zwang zum Essen  

• Rigide Schlafenszeiten 

• Nötigung zum Toilettengang 

• Zerren, Schubsen 

• Körperliche Bestrafung 

• Fixieren 

• Vernachlässigung der Aufsichtspflicht 

• Mangelnde gesundheitliche Fürsorge 

• Ungenügende Nähe-Distanz-Regulation 

• Ignorieren von Übergriffen unter Kindern 

• Sexuell übergriffiges Verhalten 

• Sexueller Missbrauch (vgl. Maywald, 2019, S. 41) 
 

Die Vorgangsweise bei Gewalt durch Mitarbeitende hängt von der Art, der Dauer und der 

Intensität des Fehlverhaltens ab.  
 

„Vorgehen bei Fehlverhalten und Gewalt durch Fachkräfte:  

• Kollegiales Gespräch in einem geschützten Raum (evtl. Entschuldigung beim Kind) 

• Beratung im Team und Verständigung auf kinderrechtbasierende Regeln 

• Einbeziehung der Leitung (Kinderschutz und Mitarbeiter*innenfürsorge)  

• Gespräch mit den Eltern (Verantwortungsübernahme/Entschuldigung) · 

Inanspruchnahme externer Unterstützung (Fachberatung, Supervision, Coaching)  

• Mitteilungspflicht, wenn das Wohl des Kindes beeinträchtigt ist 

• Arbeitsrechtliche und strafrechtliche Maßnahmen (bei Bedarf als letztes Mittel)“  

(Maywald, 2022, S. 67). 

 

 

Vorgangsweise im Kindergarten Fellengatter 

 

• Abläufe und Vorgehensweisen sind für alle Mitarbeiter klar definiert 

• Kinder werden zu keinen Handlungen gezwungen 

• Auf die Bedürfnisse der Kinder wird eingegangen  

• Bei Fehlverhalten oder Grenzüberschreitendem Verhalten:  

 Situation entschärfen 

 MitarbeiterIn darauf ansprechen (je nach Situation sofort, oder zeitnah) 

 Unterstützung bieten (Kollegiale Fallberatung, Supervision,…) 

 Leitung informieren, je nach Notwendigkeit weitere Schritte einleiten  

 Dokumentation von Situationen die schwierig erscheinen  

 Unterstützung beim Vorgesetzten/Kinderservice suchen  

 
 

4.3. Grenzüberschreitung und Gewalt unter Kindern  
 
Im Alltag einer Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung ist es wichtig, den Kindern zu 

vermitteln, dass sie die Rechte und Grenzen der anderen Kinder akzeptieren. Gewalt und 



Übergriffe unter Kindern dürfen nicht geduldet werden. Um andere Kinder, aber auch sich 

selbst zu schützen, müssen übergriffigen Kindern sofort klare Grenzen gesetzt werden. 

Sowohl die Kinder, die Opfer der Übergriffe geworden sind, als auch das übergriffige Kind 

selbst braucht Unterstützung bei der Bewältigung der Probleme. Dafür ist die Mitwirkung 

der Eltern notwendig, manchmal auch die Unterstützung von externe Stellen. Sexuelle 

Neugier gehört zu einer normalen Entwicklung des Kindes. Diese Neugier sollte auch von 

den Mitarbeitenden wahrgenommen und in Bildungsthemen integriert werden. Dazu sind 

klar definierte Regeln notwendig, die allen bekannt sein müssen. Grenzüberschreitungen 

müssen frühzeitig erkannt und unterbunden werden (vgl. Maywald, 2019, S. 77ff). 

 

Leitlinien zur Grenzüberschreitung und Gewalt unter Kindern in unserer Einrichtung 

 

 Wir leben den Kindern vor, wie wir miteinander umgehen – sorgsam, achtsam, 

respektvoll  

 Es gibt grundlegende Regeln, an die sich alle halten müssen:  

o wir sind immer bekleidet 

o wir grenzen niemanden aus 

o wir lachen nicht über andere oder deren Verhalten 

o wir gehen respektvoll miteinander um 

o wir stecken keine Gegenstände ich Körperöffnungen – Ohren , Nase, Mund, 

Genitalien 

o wir melden uns bei den Pädagogen ab, wenn wir die Toilette aufsuchen, 

oder verstecken spielen 

o wir werfen nicht mit Steinen, Sand, Ästen,… 

o wir wahren die Intimsphäre der anderen (wir schauen nicht unter der 

Toilettenwand durch, wir öffnen die Toilettentür nicht, wenn die Ampel rot 

ist, stören nicht beim Umziehen,…) 

o wir akzeptieren ein „NEIN“ 

 

 Wir unterstützen die Kinder bei Problemlösungen und hören uns deren 

Schilderungen genau an  

 Gefährliche Situationen werden gleich entschärft und die Kinder aus der Situation 

geholt. Einfühlsam, aber bestimmt wird das Fehlverhalten besprochen  

 Wir handeln konsequent und sind uns einig 

 
 

4.4. Gewalt und Vernachlässigung von außen  
 
Eine Kindeswohlgefährdung ist eine gegenwärtige und auch für die Zukunft zu 

erwartende Gefahr, die mit ziemlicher Sicherheit eine erhebliche Schädigung der weiteren 

Entwicklung des Kindes voraussehen lässt. Die Kinder- und Jugendhilfe unterstützt die 

Erziehungsberechtigten in ihrer Verantwortung; in jenen Fällen, in denen eine 

angemessene Pflege und Erziehung nicht gewährleistet ist, hat die Kinder- und 

Jugendhilfe für die entsprechende Förderung und den Schutz der Kinder und 

Jugendlichen zu sorgen § 1 Abs. 3 Landes-Kinder- und Jugendhilfegesetz (L-KJH-G). 

Diesen Auftrag kann die Kinder- und Jugendhilfe der Bezirkshauptmannschaft nur in 

Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften erfüllen. Wo das Wohl des Kindes gefährdet 

scheint, sind alle gefordert. Deshalb sieht das Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz bei 

einer Kindeswohlgefährdung eine Mitteilungspflicht an die Kinder- und Jugendhilfe der 

Bezirkshauptmannschaft vor (s. Punkt 1.3). Eine Anzeigepflicht gegenüber Polizei und 

Staatsanwaltschaft bei Kindeswohlgefährdung besteht jedoch grundsätzlich nicht. 

Einrichtungen zur Bildung und Betreuung von Kindern sind dann verpflichtet, den 

begründeten Verdacht einer Kindeswohlgefährdung der zuständigen Kinder- und 

Jugendhilfe der Bezirkshauptmannschaft mitzuteilen, wenn sie die Kindeswohlgefährdung 

durch professionelle Intervention nicht abwenden können/konnten. Die Entscheidung zur 

Mitteilung beruht auf Informationen/Beobachtungen, die zu Verdachtsmomenten führen. 

Eine Mitteilung soll auch im Zweifelsfall erfolgen. Die Mitteilung muss schriftlich erfolgen 

(vgl. Amt der Vorarlberger Landesregierung, 2018, S. 41ff). Dies ist z.B. mit einem E-



Mail oder anhand des folgende Meldeformulars möglich: 

https://www.schutzkonzepte.at/Plattform/wp-

content/uploads/2020/11/Meldeformular.pdf. Die Abteilung Kinder- und Jugendhilfe der 

Bezirkshauptmannschaft bittet darum, vorab auch telefonisch informiert zu werden 

 

Leitlinie Kindergarten Fellengatter 

1. Beobachtung und sorgfältige Dokumentation aller Verdachtsfälle 
2. Im Team werden Sorgen und Beobachtungen besprochen 
3. Eine weitere Person mit der Beobachtung beauftragen 
4. Möglichkeit der kollegialen Fallberatung nutzen 
5. Beobachtungen an die Kinderservicestelle der Marktgemeinde melden und das 

Gespräch suchen  
6. Das Gespräch mit den Eltern suchen – bei Problemgesprächen sind immer zwei 

MitarbeiterInnen anwesend. Es wird Protokoll geführt 
7. Meldung geht über die Kinderservicestellte an die Bezirkshauptmannschaft  

 

5. Dokumentation, Evaluation und Mentoring  
 
Der Beobachtung und der genauen Dokumentation kommt im Zuge des 

Kinderschutzkonzepts eine große Rolle zu. Es ist wichtig, alle Vorkommnisse, 

Beobachtungen und Verdachtsfälle genau zu dokumentieren!  

Dabei achten wir auf konkrete Formulierungen und eindeutigem Wortlaut. 

Interpretationen haben dabei keinen Platz.  Alle Dokumentationen werden datiert. Es 

wird genau definiert WAS/WANN/WO vorgefallen ist.  

Es ist ersichtlich ob Sofortmaßnahmen eingeleitet werden müssen und in weiterer Folge, 

ob diese stattgefunden haben.  

 

 

Ergänzend zur täglichen Beobachtung in allen elementarpädagogischen Einrichtungen in 

Frastanz werden im Verdachtsfall spezielle Beobachtungsinstrumente verwendet, die allen 

Mitarbeiter:innen bekannt sind. Ebenso können sich alle Mitarbeiter:innen jederzeit mit 

Fachspezifischen Institutionen vernetzen. Diese Informationen hierzu sind allen Leitungen 

jederzeit zugänglich (TEAMS) und können den Mitarbeiter:innen jederzeit zur Verfügung 

gestellt werden.   
Hierzu gehören:  

• Ein Beobachtungsformular in denen die Beobachtungen festgehalten werden 

können.  
• Ein Mitteilungsformular, für die Mitteilung an die Kinder- und Jugendhilfe 

Vorarlberg.  
• Links, Adressen und Telefonnummern zu zuständigen Behörden und Einrich-

tungen für Informationen und Hilfestellung.  
  
 

 

 

 

 

 

 



6. Kontakte und Zugang zu Einrichtungen 
 

Kinder- und Jugendhilfe der Bezirkshauptmannschaft  

 

Beratung und Unterstützung der Erziehung, Vermittlung von Erziehungshilfen, zuständige 

Behörde für die Abklärung von Gefährdungsmitteilungen.  

· BH Bludenz T +43 5552 6136 51514; bhbludenz@vorarlberg.at  
· BH Bregenz T +43 5574 4951 52516; bhbregenz@vorarlberg.at  
· BH Dornbirn T +43 5572 308 53513; bhdornbirn@vorarlberg.at 
 · BH Feldkirch T +43 5522 3591 54518; bhfeldkirch@vorarlberg.at  
Außerhalb der Öffnungszeiten erreichen Sie den zuständigen Journaldienst über die 

Polizei. 

 

Kinder- und Jugendanwaltschaft  

 

Information und Beratung, Unterstützung von Eltern/Erziehungsberechtigten und 

Vermittlung bei Konflikten mit Einrichtungen und der Kinder- und Jugendhilfe der BH. T 

+43 5522 84900; kija@vorarlberg.at  
 

Pädagogische Aufsicht der Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtung  

 

Pädagogische Aufsicht und fachliche Beratung der Kinderbildungs- und 

Betreuungseinrichtungen. Amt der Landesregierung, Abteilung Elementarpädagogik, 

Schule und Gesellschaft T +43 5574 511 22105; elementarpaedagigik@vorarlberg.at 
 

ifs-Kinderschutz  

 

Beratung und Unterstützung von Kindern, Eltern, Erziehungsberechtigten und 

Einrichtungen in allen Fragestellungen im Kinderschutz. Kinderschutz Telefon: 05/1755 

505; kinderschutz@ifs.at  
 

 

Ifs - Unterstützung elementarpädagogisches Personal 

 

Information und Beratung für Mitarbeitende in Kinderbildungs- und -

betreuungseinrichtungen im Umgang mit psychosozialen Herausforderung, die nicht die 

Bildungs- und -betreuungsarbeit betreffen. Telefon 05/1755 528; 

unterstuetzung.elementarpaedagogik@ifs.at 
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